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EINLADUNG ZUR BAYER-HAUPTVERSAMMLUNG 2011

Einladung

Wir berufen hiermit unsere ordentliche Hauptversammlung 

ein auf Freitag, den 29. April 2011, um 10:00 Uhr, 

Congress-Centrum Koelnmesse, Eingang Nord, Halle 7, 

Deutz-Mülheimer-Straße 111, 50679 Köln. 

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses, des 
zusammengefassten Lageberichts, des Berichts des Aufsichtsrats, des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben und des Vorschlags des Vorstands für 
die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2010, sowie Beschlussfas-
sung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den gesamten im Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2010 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von Euro 1.240.421.712 zur Ausschüttung einer Divi-
dende von Euro 1,50 je dividendenberechtigter Aktie zu verwenden.

Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag der Auf-
stellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand. Falls die Gesellschaft zum Zeitpunkt der 
Hauptversammlung eigene Aktien hält und deshalb die Anzahl der zum Zeitpunkt der Hauptver-
sammlung dividendenberechtigten Aktien niedriger ist als diejenige am Tag der Aufstellung des 
Jahresabschlusses, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung einen entspre-
chend angepassten Gewinnverwendungsvorschlag unterbreiten mit der Maßgabe, dass bei un-
veränderter Ausschüttung einer Dividende von Euro 1,50 je Aktie der verbleibende Betrag des 
Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorgetragen wird. 

Der vom Vorstand am 15. Februar 2011 aufgestellte Jahresabschluss ist vom Aufsichtsrat am 
24. Februar 2011 gemäß § 172 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) gebilligt worden; der Jahresabschluss 
ist damit festgestellt. Einer Beschlussfassung der Hauptversammlung zur Feststellung des Jah-
resabschlusses bedarf es deshalb nicht. Auch die übrigen vorgenannten Unterlagen sind der 
Hauptversammlung nach § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG lediglich zugänglich zu machen, ohne dass es 
– abgesehen von der Beschlussfassung über die Gewinnverwendung – einer Beschlussfassung 
hierzu bedarf.
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2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des 
Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2010 amtierenden Mitgliedern des 
Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Satzungsänderung zur Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder (§ 8 Absatz 2 und 4 der Satzung)
Die Satzung sieht in § 8 Absatz 2 bislang eine einheitliche Amtszeit für die Mitglieder des Auf-
sichtsrats vor, die einer Periode von ca. fünf Jahren entspricht. Im Interesse einer größeren Fle-
xibilität soll der Hauptversammlung die Möglichkeit gegeben werden, bei grundsätzlicher Bei-
behaltung des einheitlichen Turnus eine kürzere Amtszeit für einen oder mehrere Vertreter der 
Anteilseigner zu bestimmen und die Amtszeit zu einem abweichenden Zeitpunkt beginnen oder 
enden zu lassen.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 8 Absatz 2 und § 8 Absatz 4 der Satzung wie folgt 
neu zu fassen:

§ 8 Absatz 2:

„Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
gewählt, die über ihre Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit 
beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem ihre Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird 
(Regelamtszeit). Die Hauptversammlung kann für einzelne, höchstens aber fünf der von ihr zu 
wählenden Mitglieder des Aufsichtsrats bei ihrer Wahl abweichend von der Regelamtszeit eine 
kürzere Amtszeit und unter Beachtung der gesetzlichen Höchstgrenze abweichende Zeitpunkte 
für Beginn und Ende ihrer Amtszeit bestimmen.“ 

§ 8 Absatz 4:

„Scheidet ein von der Hauptversammlung zu wählendes Mitglied des Aufsichtsrats vor dem Ab-
lauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus und steht kein gewähltes Ersatzmitglied zur Verfü-
gung, so erfolgt die Ergänzungswahl eines Nachfolgers, soweit dabei keine andere Amtszeit be-
stimmt wird, für den Rest der Amtszeit des vorzeitig ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds.“

5. Ausgliederung des Immobilienbesitzes
Der Bayer Real Estate GmbH mit Sitz in Leverkusen obliegt derzeit auf der Grundlage entspre-
chender Verträge die Bewirtschaftung des Grundstücks- und Immobilienportfolios der Bayer 
Aktiengesellschaft. Die Funktion der Immobilienbewirtschaftung und die rechtliche Zuordnung 
des Immobilienbesitzes sollen in Deckung gebracht werden. Zu diesem Zweck soll die derzeitige 
Trennung zwischen den von der Bayer Real Estate GmbH wahrgenommenen Aufgaben und Funk-
tionen im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung einerseits und der rechtlichen Zuordnung 
des Immobilienbesitzes der Bayer Aktiengesellschaft andererseits bereinigt werden, um eine 
Reduzierung der Komplexität und eine Vereinfachung der Strukturen herbeizuführen. Die Bayer 
Aktiengesellschaft hat deshalb am 17. Februar 2011 mit der Bayer Real Estate GmbH einen Aus-
gliederungs- und Übernahmevertrag abgeschlossen, mit dem die dem Bereich des Immobilien-
besitzes der Bayer Aktiengesellschaft zuzurechnenden Vermögensgegenstände sowie weitere im 
Vertrag dem auszugliedernden Vermögen zugeordnete Vermögensgegenstände im Wege der 
Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz auf die Bayer Real Estate GmbH übertragen wer-
den sollen. Es ist beabsichtigt, dass die Gesellschafterversammlung der Bayer Real Estate GmbH 
dem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag im März 2011 zustimmt. Der Ausgliederungs- und 
Übernahmevertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung der Bayer Aktiengesellschaft 
und der Gesellschafterversammlung der Bayer Real Estate GmbH und die Ausgliederung erst mit 
ihrer Eintragung in das Handelsregister der Bayer Aktiengesellschaft wirksam. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 

Dem am 17. Februar 2011 zu notarieller Urkunde des Notars Dr. Thilo Weimer mit Amtssitz in 
Leverkusen abgeschlossenen Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Bayer Akti-
engesellschaft und der Bayer Real Estate GmbH wird zugestimmt. 

Der Ausgliederungs- und Übernahmevertrag – ohne Vertragsrubrum, Inhaltsverzeichnis, Anla-
genverzeichnis und Anlagen – hat den folgenden Wortlaut: 

Ausgliederungs- und Übernahmevertrag
zwischen der

Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen,
und der Bayer Real Estate GmbH, Leverkusen

 1.  VERTRAGSPARTEIEN UND VERTRAGSGEGENSTAND

 1.1  Die Bayer Aktiengesellschaft (nachfolgend „bag“) hat ihren Sitz in Leverkusen. Sie ist 
im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter hrb 48248 eingetragen. Ihr Grundkapi-
tal beträgt bei Abschluss dieses Vertrages Euro 2.116.986.388,48 und ist eingeteilt in 
826.947.808 auf den Namen lautende Stückaktien.

 1.2  Die Bayer Real Estate GmbH (nachfolgend „bre“) hat ihren Sitz in Leverkusen. Sie ist im 
Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter hrb 48233 eingetragen. Ihr Stammkapital 
beträgt bei Abschluss dieses Vertrages Euro 1.534.000,00; es ist vollständig eingezahlt. 
Alleinige Gesellschafterin der bre ist die bag.

 1.3  Der bre obliegt derzeit auf der Grundlage entsprechender Verträge die Bewirtschaftung 
des Grundstücks- und Immobilienportfolios der bag (nachfolgend „Immobilienbesitz“). 
Der Immobilienbesitz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus (i) im Eigentum der bag 
stehenden Grundstücken und Gebäuden, überwiegend Industriegrundstücke und -anla-
gen, aber auch land- und forstwirtschaftliche Flächen, (ii) grundstücksgleichen Rechten 
(Erbbaurechten) an im Eigentum Dritter stehenden Grundstücken sowie (iii) angemiete-
ten oder angepachteten Grundstücken, Gebäuden und Anlagen, die im Eigentum Dritter 
stehen. Die bag strebt an, die Funktion der Immobilienbewirtschaftung und die rechtli-
che Zuordnung des Immobilienbesitzes der bag in Deckung zu bringen. Zu diesem Zweck 
soll die derzeitige Trennung zwischen den von der bre wahrgenommenen Aufgaben und 
Funktionen im Rahmen der Immobilienbewirtschaftung einerseits und der rechtlichen 
Zuordnung des Immobilienbesitzes der bag andererseits bereinigt werden, um eine Re-
duzierung der Komplexität und eine Vereinfachung der Strukturen herbeizuführen. Hierzu 
sollen nach näherer Maßgabe dieses Ausgliederungs- und Übernahmevertrages die dem 
Bereich des Immobilienbesitzes der bag zuzurechnenden Vermögensgegenstände im Wege 
der Ausgliederung nach dem Umwandlungsgesetz (nachfolgend „UmwG“) auf die bre 
übertragen werden.

 2. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

 2.1 Ausgliederung zur Aufnahme

   Die bag als übertragender Rechtsträger überträgt im Wege der Ausgliederung zur Auf-
nahme gemäß § 123 Abs. 3 Nr. 1 UmwG die Teile ihres Vermögens, die in Ziffer 3 als 
auszugliederndes Vermögen bestimmt sind, als Gesamtheit auf die bre als übernehmen-
den Rechtsträger gegen Gewährung eines neuen Geschäftsanteils an der bre (nachfolgend 
„Ausgliederung“).
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 2.2 Schlussbilanz 

   Der Ausgliederung wird die geprüfte Bilanz der bag zum 31. Dezember 2010 als Schluss-
bilanz (nachfolgend „Schlussbilanz“) zugrunde gelegt.

 2.3 Ausgliederungsstichtag, steuerlicher Übertragungsstichtag

   Die Übertragung erfolgt im Verhältnis zwischen der bag und der bre mit Wirkung zum 
Beginn (0.00 Uhr) des 1. Januar 2011 (nachfolgend „Ausgliederungsstichtag“). Vom 
1. Januar 2011, 0.00 Uhr, an gelten alle Handlungen und Geschäfte der bag, die das in 
Ziffer 3 näher bestimmte auszugliedernde Vermögen betreffen, als für Rechnung der bre 
vorgenommen. Die bag und die bre werden einander so stellen, als wäre das auszuglie-
dernde Vermögen bereits am Ausgliederungsstichtag auf die bre übergegangen. Der 
steuerliche Übertragungsstichtag ist gemäß § 20 Abs. 6 Satz 2 des Umwandlungsteuer-
gesetzes der 31. Dezember 2010, 24.00 Uhr.

 3. AUSZUGLIEDERNDES VERMÖGEN

 3.1 Gegenstand der Ausgliederung

 Die bag überträgt auf die bre als Gesamtheit 

  (a)  alle materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände, und zwar sowohl des Ak-
tiv- als auch des Passivvermögens, einschließlich Vertragsverhältnissen und sonsti-
gen Rechtsverhältnissen und Rechtspositionen aller Art, Forderungen und Verbind-
lichkeiten, künftigen und bedingten Forderungen und Verbindlichkeiten, deren Rechts-
grund bereits gelegt ist, und zwar unabhängig davon, ob diese bilanzierungspfl ichtig 
oder bilanzierungsfähig oder tatsächlich bilanziert sind oder nicht (vorstehend und 
nachfolgend „Vermögensgegenstände“ oder, wenn einzelne Vermögensgegenstände 
gemeint sind, „Vermögensgegenstand“), die dem Bereich des Immobilienbesitzes 
der bag zuzuordnen sind, soweit sie nicht nachfolgend ausdrücklich von der Übertra-
gung ausgenommen sind,

  (b)  einschließlich aller nachfolgend ausdrücklich dem auszugliedernden Vermögen zu-
geordneten Vermögensgegenstände

  ((a) und (b) zusammen vorstehend und nachfolgend „auszugliederndes Vermögen“).

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören, soweit sie nicht nachfolgend ausdrücklich von 
der Übertragung ausgenommen sind, insbesondere 

  (c)  sämtliche dinglichen und schuldrechtlichen Rechte und Ansprüche der bag an bzw. 
auf die vom „Grundstücks- und Bauwerksnutzungsvertrag“ vom 1. März 2002 in der 
Fassung des 14. Nachtrags vom 10. Februar 2011 zwischen der bag und der bre (nach-
folgend „Grundstücks- und Bauwerksnutzungsvertrag vom 1. März 2002“) erfass-
ten inländischen Grundstücke, Gebäude und Gebäudefl ächen,

  (d)  sämtliche Vermögensgegenstände, die am 1. Januar 2011, 0.00 Uhr, dem Profi t-Center 
Immobilien (csui 491000) im Buchhaltungssystem der bag zuzuordnen sind,

  (e)  sämtliche Vermögensgegenstände des Aktiv- und Passivvermögens, die in der als 
Anlage 3.1 (e) beigefügten, aus der Schlussbilanz entwickelten Ausgliederungs-
bilanz erfasst sind.
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 3.2 Von der Übertragung ausgenommene Vermögensgegenstände

   Nicht zum auszugliedernden Vermögen gehören und demgemäß von der Übertragung 
ausgenommen sind jedenfalls

  (a)  die von der bag gehaltene Beteiligung an der bre,

  (b)  der zwischen der bag und der bre bestehende Gewinnabführungsvertrag, und zwar 
mit allen aus diesem Vertrag resultierenden Rechten und Pfl ichten,

  (c)  die zu notarieller Urkunde des Notars Dr. Dieter Janke mit Amtssitz in Leverkusen 
(ur.-Nr. 2632 für 2004) abgeschlossene „Standortvereinbarung für den Chemiepark“, 
und zwar, vorbehaltlich Ziffer 3.10, mit allen aus dieser Vereinbarung resultierenden 
Rechten und Pfl ichten,

  (d)  Hypotheken und Grundschulden, die der bag im Zusammenhang mit Arbeitgeberdar-
lehen, sogenannten Aufbaudarlehen oder sonstigen Vereinbarungen eingeräumt 
worden sind, deren Hauptgegenstand eine Darlehensgewährung oder eine sonstige 
Finanzierung durch die bag ist, 

  (e)  die in Anlage 3.2 (e) als „Teilfl äche Konzernzentrale“ näher beschriebenen und bild-
lich dargestellten, noch zu vermessenden Teilfl ächen (nachfolgend „Teilfl äche Konzern-
zentrale“) der im Grundbuch von Wiesdorf – Amtsgericht Leverkusen –, Blatt 2502, 
unter den (den Parteien zuletzt bekannten) laufenden Nummern 19, 10 und 148 einge-
tragenen Grundstücke (Gemarkung Wiesdorf, Flur 15, Flurstücke 102, 103 und 272) 
(nachfolgend „zu teilende Grundstücke“),

  (f)  der „Grundstücks- und Bauwerksnutzungsvertrag (Teilfl äche Konzernzentrale)“ vom 
10. Februar 2011 zwischen der bag und der bre, der die unter Ziffer 3.2 (e) genannte 
Teilfl äche Konzernzentrale betrifft, und zwar mit allen aus diesem Vertrag resultieren-
den Rechten und Pfl ichten,

  (g)  sämtliche Gegenstände des Passivvermögens, gleich ob sie bilanziert sind oder nicht, 
die vor dem Ausgliederungsstichtag entstanden sind, mit Ausnahme derjenigen, die 
in der als Anlage 3.1 (e) beigefügten Ausgliederungsbilanz passiviert sind und dem-
gemäß nach Ziffer 3.1 (e) auf die bre übergehen; Verpfl ichtungen aufgrund von Kon-
taminationen werden unter Ziffer 3.2 (h) gesondert geregelt,

  (h)  sämtliche Verbindlichkeiten, ungewissen Verbindlichkeiten, Eventualverbindlichkei-
ten und künftigen und bedingten Verbindlichkeiten aus behördlicher oder privatrecht-
licher Inanspruchnahme im Zusammenhang mit etwaigen schädlichen Bodenverän-
derungen, Gewässer- oder Grundwasserverunreinigungen und gefährlichen Substanzen 
in der Bausubstanz (nachfolgend zusammen „Kontaminationen“), soweit diese Kon-
taminationen Gegenstände des auszugliedernden Vermögens betreffen und bis zum 
Vollzugszeitpunkt eingetreten sind; darunter fallen insbesondere auch Verpfl ichtun-
gen und Lasten aus einer Verursacherhaftung nach § 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG,

  (i)  sämtliche Rechte und Rechtspositionen, insbesondere Ansprüche, die der bag gegen-
über Dritten im Zusammenhang mit Kontaminationen zustehen, soweit sie nicht aus 
Vereinbarungen mit Dritten herrühren, die nachfolgend ausdrücklich dem auszuglie-
dernden Vermögen zugeordnet sind,

  (j)  der sogenannte „Ansiedelungsvertrag“ vom 9. Juni 1970 zwischen der bag und dem 
Land Schleswig-Holstein, sowie der zugehörige zu notarieller Urkunde des Notars 
Dr. Peter Theede mit Amtssitz in Kiel (ur.-Nr. 920 für 1972) abgeschlossene „Grund-
stückskaufvertrag“, und zwar mit allen aus diesen Verträgen resultierenden Rechten 
und Pfl ichten,
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  (k)  die auf im Eigentum Dritter stehenden Grundstücken und Gebäuden errichteten Wer-
bezwecken dienenden baulichen Anlagen, insbesondere die sogenannten Bayer-Kreuze, 
sowie Mietverträge, Pachtverträge und sonstige Verträge über die Gebrauchsgewäh-
rung oder Nutzungsüberlassung bezogen auf die betreffenden Grundstücke und Gebäu-
de sowie die vertraglichen und dinglichen Rechte und Rechtspositionen der bag zur 
Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung dieser baulichen Anlagen.

   Sofern nachfolgend vom „Bereich des Immobilienbesitzes der bag“ gesprochen wird, 
gelten die unter dieser Ziffer 3.2 (a) bis (k) von der Übertragung ausgenommenen sowie 
die mit diesen im Zusammenhang stehenden Vermögensgegenstände als nicht dem Bereich 
des Immobilienbesitzes der bag zugehörig.

 3.3 Grundeigentum

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche im Eigentum der bag stehenden in-
ländischen Grundstücke, insbesondere die in Anlage 3.3 aufgeführten Grundstücke, mit 
Ausnahme der in Ziffer 3.2 (e) genannten Teilfl äche Konzernzentrale, wobei hinsichtlich 
der zu teilenden Grundstücke folgende Besonderheiten gelten: Wenn die Grundstückstei-
lungen bis zum Vollzugszeitpunkt wirksam geworden und die durch die Teilung neu ent-
standenen Grundstücke im Grundbuch eingetragen sind, gehören zum auszugliedernden 
Vermögen die den aus der Abteilung der Teilfl äche Konzernzentrale sich ergebenden – 
gegebenenfalls mit neuen Flurstücksnummern fortgeschriebenen – Restfl ächen (nachfol-
gend „Restfl ächen“) entsprechenden Grundstücke. Wenn die Grundstücksteilungen bis 
zum Vollzugszeitpunkt noch nicht wirksam geworden und die durch die Teilung neu ent-
standenen Grundstücke im Grundbuch noch nicht eingetragen sind, gehören die den 
Restfl ächen entsprechenden Grundstücke zwar im wirtschaftlichen Sinne zum auszu-
gliedernden Vermögen, sind aber im Rechtssinn von dem mit dem Wirksamwerden der 
Ausgliederung auf die bre übergehenden Vermögen ausgenommen, doch verpfl ichtet 
sich die bag für diesen Fall, unverzüglich nach Wirksamwerden der Grundstücksteilun-
gen die den Restfl ächen entsprechenden neuen Grundstücke mit wirtschaftlicher Wir-
kung auf den Ausgliederungsstichtag auf die bre zu übertragen. Zum auszugliedernden 
Vermögen gehören auch sämtliche im Eigentum der bag stehenden wesentlichen Bestand-
teile der nach Satz 1 bis 3 zum auszugliedernden Vermögen gehörenden Grundstücke.

 3.4 Erbbaurechte, Gebäudeeigentum der BAG

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche der bag zustehenden Erbbaurechte 
an inländischen Grundstücken, insbesondere die in Anlage 3.4 aufgeführten Erbbau-
rechte, sowie die diesbezüglichen Erbbaurechtsverträge, und zwar (im Rahmen von Zif-
fer 3.2 (g)) mit allen aus diesen Verträgen resultierenden Rechten und Pfl ichten. Zum aus-
zugliedernden Vermögen gehören damit auch die Gebäude und sonstigen baulichen 
Anlagen, die wesentliche Bestandteile der in Satz 1 bestimmten Erbbaurechte sind, ein-
schließlich der wesentlichen Bestandteile dieser Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen.

 3.5 Erbbaurechtsverhältnisse bezogen auf das von Ziffer 3.3 erfasste Grundeigentum

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche Erbbaurechtsverträge bezogen auf 
die von Ziffer 3.3 erfassten, im Eigentum der bag stehenden inländischen Grundstücke, 
insbesondere die Erbbaurechtsverträge hinsichtlich der in Anlage 3.5 aufgeführten Erb-
baurechte, und zwar (im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) jeweils mit allen aus diesen Verträgen 
resultierenden Rechten und Pfl ichten.

 3.6 Sonstige Grundbuchpositionen bezogen auf das von Ziffer 3.3 erfasste Grundeigentum

   Das von Ziffer 3.3 erfasste Grundeigentum und die von Ziffer 3.4 erfassten Erbbaurechte 
gehen mit etwaigen im Grundbuch bzw. Erbbaurechtsgrundbuch eingetragenen Belas-
tungen sowie mit sämtlichen zugunsten des Eigentümers bzw. Inhabers des jeweiligen 
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Grundstücks oder Erbbaurechts eingetragenen Rechten, einschließlich entsprechender 
Dienstbarkeiten oder Vorkaufsrechte, über. Zum auszugliedernden Vermögen gehören 
auch sämtliche Verträge zwischen der bag als Eigentümerin bzw. Erbbaurechtsnehmerin 
und Dritten, die die in Satz 1 genannten Belastungen und Rechte zum Gegenstand haben, 
und zwar (im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) mit allen aus diesen Verträgen resultierenden 
Rechten und Pfl ichten.

 3.7 Miet- und Pachtverträge, Gebrauchsgewährung und Nutzungsüberlassung an die BAG

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören mit Ausnahme der von Ziffer 3.2 (k) erfassten 
Verträge sämtliche auf inländische Grundstücke, Gebäude oder Gebäudefl ächen sowie 
wesentliche Bestandteile hiervon bezogenen Miet- und Pachtverträge sowie sonstigen 
Verträge über die Gebrauchsgewährung oder Nutzungsüberlassung, die zwischen der 
bag als Mieterin, Pächterin oder sonst zum Gebrauch oder zur Nutzung des Grundstücks, 
des Gebäudes oder der Gebäudefl äche Berechtigte und konzernexternen Dritten oder an-
deren Konzerngesellschaften als der bre bestehen, und zwar (im Rahmen von Ziffer 3.2 
(g)) jeweils mit allen aus diesen Verträgen resultierenden Rechten und Pfl ichten. Zu den 
von Satz 1 erfassten Verträgen und damit zum auszugliedernden Vermögen gehören ins-
besondere die Verträge, die in der Vertragsdatenbank „Liegenschaftsinformationssystem“ 
der bre unter den in Anlage 3.7 aufgelisteten Dokumentennummern geführt werden.

 3.8 Miet- und Pachtverträge, Gebrauchsgewährung und Nutzungsüberlassung durch die BAG

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche auf inländische Grundstücke, Gebäu-
de oder Gebäudefl ächen bezogenen Miet- und Pachtverträge sowie sonstigen Verträge 
über die Gebrauchsgewährung oder Nutzungsüberlassung, die zwischen der bag als 
Vermieterin, Verpächterin oder sonst den Gebrauch oder die Nutzung des Grundstücks, 
des Gebäudes oder der Gebäudefl äche Gewährende bzw. Überlassende und konzernex-
ternen Dritten oder anderen Konzerngesellschaften als der bre bestehen, und zwar 
(im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) jeweils mit allen aus diesen Verträgen resultierenden 
Rechten und Pfl ichten. Zu den von Satz 1 erfassten Verträgen und damit zum auszu-
gliedernden Vermögen gehören insbesondere die Verträge, die in der Vertragsdatenbank 
„Liegenschaftsinformationssystem“ der bre unter den in Anlage 3.8 (i) unter aufgeliste-
ten Dokumentennummern geführt werden, sowie die in Anlage 3.8 (ii) aufgeführten 
Sonder-Nutzungsüberlassungsverträge über Betriebsvorrichtungen im Sinne des § 68 
Abs. 2 des Bewertungsgesetzes.

 3.9 Grundstücks- und Bauwerksnutzungsvertrag

   Zum auszugliedernden Vermögen gehört auch der zwischen der bag und der bre beste-
hende Grundstücks- und Bauwerksnutzungsvertrag vom 1. März 2002, der mit seinem 
Übergang im Vollzugszeitpunkt durch Konfusion erlischt.

 3.10 Beitritt zur Standortvereinbarung

   Die zu notarieller Urkunde des Notars Dr. Dieter Janke mit Amtssitz in Leverkusen 
(ur.-Nr. 2632 für 2004) abgeschlossene „Standortvereinbarung für den Chemiepark“ 
gehört zwar nicht zum auszugliedernden Vermögen, die bre verpfl ichtet sich jedoch, 
dieser Vereinbarung mit wirtschaftlicher Wirkung auf den Ausgliederungsstichtag bei-
zutreten und hinsichtlich der übergehenden Grundstücke in vollem Umfang in die Rechts-
position der bag einzutreten. Die bre ist außerdem verpfl ichtet, etwaige weitere Rechts-
nachfolger hinsichtlich der Grundstücke in entsprechender Weise zu verpfl ichten.

 3.11 Sonstige Rechtspositionen bezogen auf im Eigentum Dritter stehende Grundstücke

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche zugunsten der bag bestehenden und 
auf Grundstücke oder Erbbaurechte Dritter bezogenen Ankaufrechte (Wiederkaufrechte), 
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Wegerechte, Emissions- und Duldungsrechte, insbesondere sämtliche in einem inländi-
schen Grundbuch bzw. Erbbaurechtsgrundbuch zugunsten der bag eingetragenen Vor-
kaufsrechte und Dienstbarkeiten, sowie sämtliche Verträge zwischen der bag und Drit-
ten, die diese Rechtspositionen zum Gegenstand haben, und zwar (im Rahmen von Ziffer 
3.2 (g)) mit allen aus diesen Verträgen resultierenden Rechten und Pfl ichten. Zum auszu-
gliedernden Vermögen gehören auch sämtliche Grundstückskaufverträge, welche die 
bag als Käuferin abgeschlossen hat, und zwar (im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) mit allen 
aus diesen Verträgen resultierenden Rechten und Pfl ichten, insbesondere aller Rechte 
auf Eigentumsverschaffung und aller zugehöriger Sicherungsrechte, einschließlich einer 
etwaigen Vormerkung. Zum auszugliedernden Vermögen gehören außerdem sämtliche 
zugunsten der bag bestehenden und auf Grundstücke oder Erbbaurechte Dritter bezoge-
nen Ankaufpfl ichten der bag sowie sämtliche Verträge zwischen der bag und Dritten, die 
diese Rechtspositionen zum Gegenstand haben, und zwar (im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) 
mit allen aus diesen Verträgen resultierenden Rechten und Pfl ichten.

 3.12 Anzahlungen, Anlagen im Bau

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche dem Bereich des Immobilienbesit-
zes der bag zuzuordnenden Rechte und Rechtspositionen aus geleisteten Anzahlungen 
und Anlagen im Bau, insbesondere alle Ansprüche hieraus.

 3.13 Öffentlich-rechtliche Verträge und sonstige öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche dem Bereich des Immobilienbesit-
zes der bag zuzuordnenden

  (a) öffentlich-rechtlichen Verträge,

  (b)  öffentlich-rechtlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Gestattungen, Zustimmungen 
und sonstigen öffentlich-rechtlichen Berechtigungen (nachfolgend „öffentlich-recht-
liche Berechtigungen“) sowie 

  (c)  sonstigen öffentlich-rechtlichen Verfügungen, Entscheidungen und anderen hoheitli-
chen Maßnahmen (nachfolgend „sonstige öffentlich-rechtliche Maßnahmen“)

   gleich welcher Art, und zwar jeweils mit allen aus diesen öffentlich-rechtlichen Verträgen, 
öffentlich-rechtlichen Berechtigungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Maßnahmen 
resultierenden Rechten und Pfl ichten. Zu den hierunter fallenden öffentlich-rechtlichen 
Verträgen gehören insbesondere Denkmalschutzvereinbarungen und öffentlich-rechtli-
che Verträge über die Behandlung von Altlasten, die sich auf die in Ziffer 3.3 bestimmten 
Grundstücke beziehen, sowie mit Kommunalen Gebietskörperschaften abgeschlossene 
Grundstückstauschverträge, und zwar insbesondere die in Anlage 3.13 nach Vertrags-
gegenstand, Vertragspartner und Vertragsdatum aufgeführten Verträge.

 3.14 Prozessrechtsverhältnisse

   Zum auszugliedernden Vermögen gehören sämtliche auf Gegenstände des auszugliedern-
den Vermögens bezogenen oder sonst dem Bereich des Immobilienbesitzes der bag zu-
zuordnenden

  (a)  prozessualen Rechtspositionen, einschließlich solcher aus Verwaltungsverfahren 
und Schiedsgerichtsverfahren, zu Dritten und alle vertraglichen Vereinbarungen 
mit Dritten, die die Anerkennung oder entsprechende Umsetzung von Ergebnissen 
von gerichtlichen Verfahren, Verwaltungsverfahren und Schiedsgerichtsverfahren 
oder die Geltendmachung von Rechten, die den Verfahrensbeteiligten vorbehalten 
sind, betreffen, sowie 
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  (b)  vollstreckbaren Titel aus zum Vollzugszeitpunkt rechtskräftig abgeschlossenen Mahn-
verfahren und sonstigen Prozessrechtsverhältnissen.

 3.15 Zu- und Abgänge vor dem Vollzugszeitpunkt

   Für den Umfang der Vermögensübertragung ist der Bestand des auszugliedernden Ver-
mögens zum Vollzugszeitpunkt maßgeblich. Die in der Zeit bis zum Vollzugszeitpunkt 
erfolgten Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen, insbesondere noch nicht durch 
Eintragung ins Grundbuch vollzogene Grundstückserwerbe und bereits durch Eintra-
gung ins Grundbuch vollzogene Grundstücksveräußerungen durch die bag, werden bei 
der Übertragung berücksichtigt. Demgemäß gehören zum auszugliedernden Vermögen, 
soweit nicht in Ziffer 3 ausdrücklich anderes bestimmt ist, auch diejenigen dem Bereich 
des Immobilienbesitzes der bag zuzuordnenden Vermögensgegenstände, einschließlich 
Surrogaten, die bis zum Vollzugszeitpunkt dem Bereich des Immobilienbesitzes der bag 
zugegangen oder in ihm entstanden sind. Entsprechend werden diejenigen dem Bereich 
des Immobilienbesitzes der bag nach diesem Vertrag zuzuordnenden Vermögensgegen-
stände nicht auf die bre übertragen, die vor dem Vollzugszeitpunkt veräußert worden sind 
oder am Vollzugszeitpunkt nicht mehr oder nicht mehr bei der bag bestehen.

 3.16 Eigentumsvorbehalt, Anwartschaftsrechte, Herausgabeansprüche und Miteigentum

   Soweit die Gegenstände des auszugliedernden Vermögens zum Vollzugszeitpunkt unter 
Eigentumsvorbehalt Dritter stehen oder die bag Dritten zur Sicherheit das Eigentum an 
ihnen übertragen hat, gehören zum auszugliedernden Vermögen sämtliche der bag in 
diesem Zusammenhang zustehenden Rechte und (im Rahmen von Ziffer 3.2 (g)) Pfl ichten 
einschließlich Anwartschaftsrechten und Herausgabeansprüchen. Soweit die Gegen-
stände des auszugliedernden Vermögens zum Vollzugszeitpunkt im Miteigentum stehen, 
gehört der Miteigentumsanteil der bag zum auszugliedernden Vermögen.

 4. MODALITÄTEN DER ÜBERTRAGUNG

 4.1 Vollzug der Ausgliederung, Vollzugszeitpunkt

   Die Übertragung des auszugliedernden Vermögens erfolgt mit dinglicher Wirkung zum 
Zeitpunkt der Eintragung der Ausgliederung in das Handelsregister der bag (vorstehend 
und nachfolgend „Vollzugszeitpunkt“). Zum Vollzugszeitpunkt geht auch der Besitz an 
den unbeweglichen und beweglichen Sachen des auszugliedernden Vermögens auf die 
bre über. Soweit sich von der Ausgliederung erfasste Sachen im Besitz Dritter befi nden, 
überträgt die bag mit dinglicher Wirkung zum Vollzugszeitpunkt ihre Herausgabean-
sprüche auf die bre.

 4.2 Geschäftsunterlagen, Vertraulichkeit

   Die bre erhält den Besitz an allen dem Bereich des Immobilienbesitzes der bag zuzuord-
nenden oder im Zusammenhang mit diesem von der bag geführten geschäftlichen Unter-
lagen und Aufzeichnungen, insbesondere Vertrags- und Genehmigungsunterlagen, Kons-
truktions- und Baupläne. Die bre erhält auch den Besitz an allen Urkunden, die zur 
Geltendmachung der auf sie übergehenden Rechte erforderlich sind. Die bre wird diese 
geschäftlichen Unterlagen, Aufzeichnungen und Urkunden innerhalb der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die bag verwahren und sicherstellen, dass die bag in diese 
Einblick nehmen und sich Ablichtungen fertigen kann. Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse sind vertraulich zu behandeln.



12 TAGESORDNUNG

 
 

EINLADUNG ZUR BAYER-HAUPTVERSAMMLUNG 2011

 4.3 Hindernisse bei der Übertragung

   Soweit bestimmte Vermögensgegenstände, die nach diesem Ausgliederungs- und Über-
nahmevertrag auf die bre übergehen sollen, nicht schon mit der Eintragung der Ausglie-
derung in das Handelsregister der bag auf die bre übergehen, wird die bag diese Vermö-
gensgegenstände nach den jeweils anwendbaren Vorschriften gesondert auf die bre über-
tragen mit der Maßgabe, dass die Übertragung im Verhältnis zwischen der bag und der 
bre mit Wirkung zum Ausgliederungsstichtag erfolgt. Die bre ist verpfl ichtet, die Über-
tragung anzunehmen. Auf Verlangen der bag wird die bre bis zum Wirksamwerden der 
Übertragung alle erforderlichen oder zweckmäßigen Handlungen und Maßnahmen vor-
nehmen und alle erforderlichen oder zweckmäßigen Erklärungen abgeben, die die bre 
vorzunehmen oder abzugeben hätte, wenn die Übertragung bereits zum Vollzugszeit-
punkt erfolgt wäre, insbesondere alle Handlungen, Maßnahmen und Erklärungen, die 
zur Erfüllung von bis zur Übertragung noch die bag treffenden vertraglichen oder sons-
tigen Pfl ichten erforderlich oder zweckmäßig sind.

 4.4 Zustimmungen Dritter, öffentlich-rechtliche Rechtshandlungen und Maßnahmen

   Soweit für die Übertragung von bestimmten Vermögensgegenständen die Zustimmung 
eines Dritten oder eine öffentlich-rechtliche Genehmigung oder sonstige öffentlich-recht-
liche Rechtshandlung oder Maßnahme erforderlich ist, werden sich die bag und die bre 
bemühen, diese zu beschaffen bzw. herbeizuführen.

 4.5 Auffangklausel

   Ist die Übertragung auf die bre im Außenverhältnis nicht möglich, werden sich die bag 
und die bre im Innenverhältnis so stellen, als wäre die Übertragung auch im Außenver-
hältnis zum Ausgliederungsstichtag erfolgt. Entsprechendes gilt, falls die in Ziffer 4.4 
genannte Zustimmung eines Dritten oder öffentlich-rechtliche Rechtshandlung oder 
Maßnahme nicht erteilt wird bzw. erfolgt ist.

 4.6 Allgemeine Mitwirkungspfl ichten

   Die bag und die bre werden alle Erklärungen abgeben, alle Urkunden ausstellen und alle 
sonstigen Maßnahmen und Rechtshandlungen vornehmen, die im Zusammenhang mit 
der Übertragung des auszugliedernden Vermögens erforderlich oder zweckdienlich sind.

 4.7 Rückübertragungspfl icht

   Soweit Vermögensgegenstände, die nach diesem Ausgliederungs- und Übernahmever-
trag nicht auf die bre übergehen sollen, aus rechtlichen Gründen auf die bre übergehen, 
ist die bre verpfl ichtet, diese auf die bag zurückzuübertragen. Die bag ist verpfl ichtet, 
die Rückübertragung anzunehmen. Im Innenverhältnis werden die Parteien sich so stel-
len, als wäre die Übertragung zum Vollzugszeitpunkt nicht erfolgt. Insoweit fi nden die 
Ziffern 4.3 bis 4.6 entsprechende Anwendung.

 4.8 Gläubigerschutz und Innenausgleich

   Wenn und soweit die bag oder die bre aufgrund der Bestimmungen in § 133 UmwG oder 
anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen von Gläubigern für Verbindlich-
keiten oder Verpfl ichtungen oder aus Haftungsverhältnissen in Anspruch genommen 
werden, die nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages dem jeweils anderen Rechtsträger zugeordnet sind, so hat der andere Rechts-
träger den in Anspruch genommenen Rechtsträger auf erstes Anfordern von derartigen 
Verbindlichkeiten oder Verpfl ichtungen sowie Haftungen freizustellen.
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 4.9 Haftungsausschluss

   Sämtliche Ansprüche und Rechte der bre gegen die bag wegen der Beschaffenheit oder 
des Bestandes des von der bag nach Maßgabe dieses Ausgliederungs- und Übernahme-
vertrages übergehenden auszugliedernden Vermögens oder einzelner hierzu gehörender 
Vermögensgegenstände werden hiermit ausgeschlossen. Der Ausschluss bezieht sich auf 
alle Rechte und Ansprüche der bre gleich welcher Art und aus welchem Rechtsgrund 
und unabhängig davon, ob diese der bre bekannt oder unbekannt sind, ob diese fällig 
oder unbedingt sind oder nicht und ob diese heute bereits bestehen oder in Zukunft erst 
zum Entstehen gelangen. Er gilt insbesondere auch für Ansprüche aus vorvertraglichen 
oder vertraglichen Pfl ichtverletzungen und der Verletzung gesetzlicher Verpfl ichtungen. 
Von den Regelungen dieser Ziffer 4.9 unberührt bleibt der Freistellungsanspruch gemäß 
nachfolgender Ziffer 4.10.

 4.10 Freistellungsanspruch

   Die bag ist verpfl ichtet, die bre im Falle jeglicher behördlicher oder privatrechtlicher In-
anspruchnahme im Zusammenhang mit etwaigen bis zum Vollzugszeitpunkt eingetrete-
nen Kontaminationen, soweit sie Gegenstände des auszugliedernden Vermögens betref-
fen, und allen hierdurch etwa erforderlichen Maßnahmen, einschließlich Untersuchungs-, 
Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen, freizustellen. Dabei gilt im Einzelnen Folgendes:

  (a)  Voraussetzung der Freistellung ist, dass die bre an die bag unverzüglich Mitteilung 
über eine Inanspruchnahme macht und der bag Gelegenheit gibt, diese Inanspruch-
nahme abzuwenden.

  (b)  Die Freistellung beschränkt sich auf solche Untersuchungs-, Sanierungs- und Siche-
rungsmaßnahmen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und behördlicher Ver-
fügungen bzw. zur Abwehr zivilrechtlicher Ansprüche, strafrechtlicher Inanspruch-
nahme oder zur Erfüllung allgemein anerkannter Grundsätze für die Notwendigkeit 
von Untersuchungs-, Sanierungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Ver-
einbarungen mit der zuständigen Behörde und / oder sonstigen Dritten bedürfen der 
vorherigen schriftlichen Zustimmung der bag.

  (c)  Der Freistellungsanspruch ist ohne die vorherige Zustimmung der bag weder ganz 
noch teilweise auf Dritte übertragbar. Die Freistellung gilt zudem nicht für vertragli-
che Ansprüche Dritter gegen die bre aus Vereinbarungen, denen die bag nicht zuvor 
schriftlich zugestimmt hat. Die Zustimmung kann sowohl für den Einzelfall als auch 
generell, für bestimmte Fälle oder bis auf Widerruf, erteilt werden.

  (d)  Die Freistellung gilt nicht für nach dem Vollzugszeitpunkt eingetretene Kontaminati-
onen. Wird zwischen den Beteiligten keine Einigung über den Zeitpunkt des Eintritts 
von Kontaminationen erzielt, werden die Parteien einen unabhängigen Gutachter da-
mit beauftragen, diese Frage zu entscheiden. Können sich die Parteien nicht innerhalb 
eines Monats auf einen geeigneten Gutachter verständigen, wird die Auswahl auf An-
trag auch nur einer Partei durch den Präsidenten der jeweils örtlich zuständigen Indus-
trie- und Handelskammer vorgenommen.

  (e)  Die bre wird der bag jede Inanspruchnahme durch private oder öffentlich-rechtliche 
Dritte rechtzeitig, d.h. vor Eintritt eines Rechtsverlustes, mitteilen. Die bre wird nach 
Aufforderung durch die bag und nach der Übernahme der damit verbundenen Kosten 
bemüht sein, die Inanspruchnahme in Abstimmung mit der bag abzuwehren. Verein-
barungen mit jeglichen öffentlich-rechtlichen oder privaten Dritten bedürfen der vor-
herigen Zustimmung durch die bag. Ein Verstoß gegen dieses Verfahren hat den Ver-
lust des hier beschriebenen Freistellungsanspruchs zur Folge, soweit dieser Verstoß 
zu einem Rechtsverlust bei einem Beteiligten führen kann.



14 TAGESORDNUNG

 
 

EINLADUNG ZUR BAYER-HAUPTVERSAMMLUNG 2011

  (f)  Die bre ist verpfl ichtet, vorrangig etwaige bestehende Freistellungs-, Haftungs- oder 
sonstige Ansprüche gegen Dritte, insbesondere die Mieter, Pächter oder sonst Ge-
brauchs- oder Nutzungsberechtigten der betroffenen Grundstücke, Gebäude, Gebäu-
defl ächen oder baulichen Anlagen, geltend zu machen und bei erfolgreicher Geltend-
machung etwaige bereits auf Grundlage dieser Ziffer 4.10 von der bag erhaltenen 
Leistungen ganz bzw. anteilig zurückzugewähren oder, soweit der Dritte seine Ver-
pfl ichtung noch nicht erfüllt hat, die entsprechenden Ansprüche gegen den Dritten an 
die bag abzutreten. Das gilt nicht für etwaige Ansprüche gegen die Lanxess Aktienge-
sellschaft oder mit dieser verbundene Unternehmen, soweit diese Ansprüche nach 
dem „Grundlagenvertrag“ zwischen der bag und der Lanxess Aktiengesellschaft vom 
22. September 2004 ausschließlich durch die bag geltend gemacht werden sollen. Die 
bre wird aber die bag bei einer Geltendmachung und Durchsetzung dieser Ansprüche 
soweit als möglich unterstützen.

  (g)  Die Parteien sind durch die Regelungen dieser Ziffer 4.10 nicht gehindert, zukünftig 
Fragen im Zusammenhang mit etwaigen Kontaminationen durch gesonderte Verein-
barungen generell oder für den Einzelfall abweichend zu regeln.

 5. GEGENLEISTUNG

 5.1 Kapitalerhöhung zur Durchführung der Ausgliederung

   Zur Durchführung der Ausgliederung wird die bre ihr Stammkapital von Euro 1.534.000,00 
um Euro 1.000,00 auf Euro 1.535.000,00 durch Schaffung eines neuen Geschäftsanteils 
im Nennwert von Euro 1.000,00 erhöhen.

 5.2 Gewährung eines Geschäftsanteils

   Als Gegenleistung für die Übertragung des auszugliedernden Vermögens gewährt die 
bre der bag den neuen Geschäftsanteil im Nennwert von Euro 1.000,00. Der Geschäfts-
anteil wird kostenfrei und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2011 gewährt. 
Falls sich der Ausgliederungsstichtag gemäß Ziffer 8.1 verschiebt, verschiebt sich der 
Beginn der Gewinnberechtigung aus dem neuen Geschäftsanteil entsprechend. Der 
Geschäftsanteil ist in der Gesellschafterliste mit einer eigenen Nummer zu versehen. 

 5.3 Einstellung in die Kapitalrücklage

   Der Betrag, um den die infolge der Ausgliederung von der bag auf die bre übergehenden 
Aktiva nach Abzug der infolge der Ausgliederung von der bag auf die bre übergehenden 
Passiva den rechnerischen Anteil am Stammkapital des dafür gewährten Geschäftsanteils 
nach Buchwerten übersteigen, wird der Differenzbetrag gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 1 des 
Handelsgesetzbuches in die Kapitalrücklage der bre eingestellt.

 6. BESONDERE RECHTE UND VORTEILE

 6.1 Keine besonderen Rechte

   Die Einräumung von Rechten oder andere Maßnahmen für einzelne Aktionäre oder für 
Inhaber besonderer Rechte im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 7 UmwG sind nicht vorgesehen.

 6.2 Keine besonderen Vorteile

   Besondere Vorteile im Sinne des § 126 Abs. 1 Nr. 8 UmwG für Mitglieder des Vorstands 
bzw. der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrats der an der Ausgliederung beteiligten 
Gesellschaften oder einen Abschlussprüfer einer beteiligten Gesellschaft werden nicht 
gewährt.
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 7.  FOLGEN DER AUSGLIEDERUNG FÜR DIE ARBEITNEHMER UND 
MITARBEITERVERTRETUNGEN

   Dem Bereich Immobilienbesitz der bag sind keine Mitarbeiter zuzuordnen. Demgemäß 
gehen durch die Ausgliederung weder Arbeitsverhältnisse noch ein Betrieb oder Betriebs-
teil im arbeitsrechtlichen Sinne auf die bre über. Auswirkungen auf die im bag-Konzern 
bestehenden Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen ergeben sich durch die Ausglie-
derung nicht. Die Ausgliederung hat auch keine Auswirkungen auf den bestehenden ge-
setzlichen, tarifvertraglichen oder sonstigen Kündigungsschutz. Es ergeben sich schließ-
lich durch die Ausgliederung auch keine Auswirkungen auf die Mitarbeitervertretungen. 

 8. SONSTIGES

 8.1 Stichtagsänderung

   Falls die Ausgliederung nicht bis zum 31. Dezember 2011 in das Handelsregister der bag 
eingetragen worden ist, gilt abweichend von Ziffer 2.3 der Beginn des 1. Januar 2012 als 
Ausgliederungsstichtag. In diesem Fall wird der Ausgliederung die auf den 31. Dezem-
ber 2011 aufzustellende Bilanz der bag als Schlussbilanz zugrunde gelegt. Bei einer wei-
teren Verzögerung der Eintragung über den 31. Dezember des Folgejahres hinaus ver-
schieben sich der Ausgliederungsstichtag und der Stichtag der Schlussbilanz entsprechend 
der vorstehenden Regelung jeweils um ein Jahr. Entsprechendes gilt für den steuerlichen 
Übertragungsstichtag im Sinne der Ziffer 2.3 Satz 4.

 8.2 Anwendbares Recht, Gerichtsstand

   Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus die-
sem Ausgliederungs- und Übernahmevertrag ist Leverkusen.

 8.3 Kosten und Steuern

   Die Kosten, die durch die Vorbereitung, den Abschluss und die Durchführung dieses Aus-
gliederungs- und Übernahmevertrages sowie der zu seinem Wirksamwerden notwendi-
gen Maßnahmen entstehen, sowie etwaige bei seiner Durchführung anfallende Steuern 
tragen die bag und die bre jeweils zur Hälfte. Davon ausgenommen sind zum einen die 
Kosten der Kapitalerhöhung bei der bre; diese werden ausschließlich von der bre getra-
gen. Davon ausgenommen sind zum anderen die Kosten der jeweiligen Anteilseignerver-
sammlung und die Kosten der Anmeldung zum und der Eintragung ins Handelsregister; 
diese trägt jede Partei selbst.

 8.4 Salvatorische Klausel

   Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Ausgliederungs- und Übernahmever-
trages unwirksam, undurchführbar oder nicht in das Handelsregister eintragungsfähig 
sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Dasselbe gilt, 
soweit dieser Vertrag eine Lücke aufweist. Anstelle einer unwirksamen, undurchführba-
ren oder nicht in das Handelsregister eintragungsfähigen Bestimmung oder zur Ausfül-
lung einer Lücke soll diejenige Bestimmung gelten, die im Rahmen des rechtlich Zulässi-
gen dem am nächsten kommt, was die Parteien bei Abschluss dieses Ausgliederungs- und 
Übernahmevertrages beabsichtigt haben oder hätten, hätten sie die Frage bedacht.

 8.5 Wirksamwerden, Kündigung

   Dieser Ausgliederungs- und Übernahmevertrag wird nur wirksam, wenn ihm die Haupt-
versammlung der bag und die Gesellschafterversammlung der bre zugestimmt haben. 
Die Ausgliederung bedarf zu ihrer Wirksamkeit ferner der Eintragung in das Handelsre-
gister der bag. Diese darf erst erfolgen, nachdem die Eintragung in das Handelsregister 
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der bre erfolgt ist. Sofern die Eintragung in das Handelsregister der bag nicht bis zum 
Ablauf des 31. März 2012 erfolgt ist, ist jede der Parteien berechtigt, diesen Ausgliede-
rungs- und Übernahmevertrag mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Die Kündi-
gung bedarf der Schriftform. Die form- und fristgerechte Kündigungserklärung wird gegen-
standslos, wenn vor Fristablauf die Eintragung in das Handelsregister der bag erfolgt ist.

 8.6 Anlagen

  Die Anlagen zu diesem Vertrag sind Vertragsbestandteil.

6. Wahl des Abschlussprüfers und des Prüfers für eine prüferische Durchsicht des 
Halbjahresfi nanzberichts 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses, die Price-
waterhouseCoopers Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, als Jahres- und 
Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2011 sowie als Prüfer für eine prüferische Durch-
sicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2011 zu wählen.

       ***

Ab Einberufung der Hauptversammlung sind zusammen mit dieser Einberufung insbesondere 
folgende Unterlagen im Internet unter www.hv2011.bayer.de zugänglich: 

•  Jahresabschluss, Konzernabschluss, zusammengefasster Lagebericht, Bericht des Aufsichts-
rats, erläuternder Bericht des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben, Vorschlag 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns, jeweils für das Geschäftsjahr 2010 
(Tagesordnungspunkt 1)

•  Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen der Gesellschaft und der Bayer Real Estate 
GmbH vom 17. Februar 2011 sowie gemeinsamer Ausgliederungsbericht des Vorstands der 
Gesellschaft und der Geschäftsführung der Bayer Real Estate GmbH, Jahresabschlüsse der bei-
den Gesellschaften und Lageberichte der Bayer AG jeweils für die letzten drei Geschäftsjahre 
(Tagesordnungspunkt 5).

Diese Unterlagen sind zudem auch während der Hauptversammlung zugänglich. Zusätzlich wer-
den diese Unterlagen auf Verlangen jedem Aktionär kostenlos in Kopie überlassen; dies gilt bei 
den Unterlagen zum Tagesordnungspunkt 5 nur für den Ausgliederungs- und Übernahmevertrag 
ohne Anlagen und den gemeinsamen Vertragsbericht. 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Das Grundkapital der Gesellschaft ist am Tag der Einberufung dieser Hauptversammlung eingeteilt 
in 826.947.808 auf den Namen lautende Aktien (Stückaktien), die jeweils eine Stimme gewähren. 

Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sowie zur Ausübung des Stimmrechts sind nur dieje-
nigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig ange-
meldet haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft daher spätestens bis Freitag, 22. April 2011, 
24:00 Uhr, unter der nachstehenden Adresse
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Bayer Aktiengesellschaft
Aktionärsservice
Postfach 14 60
61365 Friedrichsdorf
Telefax-Nr. + 49 (0)69 / 2222 - 34280
E-Mail-Adresse: bayer.hv@rsgmbh.com 

oder unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung elektro-
nisch unter der Internetadresse www.hv2011.bayer.de gemäß dem dafür vorgesehenen Verfah-
ren zugegangen sein. 

Für die Nutzung des passwortgeschützten Internetservice ist eine Zugangsberechtigung erfor-
derlich. Die notwendigen Angaben für den Zugang zum passwortgeschützten Internetservice 
(Aktionärsnummer und individuelle Zugangsnummer) werden mit der Einladung (einschließlich 
Anmeldeformular) übersandt. Bereits für den Internetservice registrierte Nutzer können ihre 
selbst vergebene Nutzerkennung und ihr selbst vergebenes Passwort verwenden. Der passwort-
geschützte Internetservice steht voraussichtlich ab 5. April 2011 zur Verfügung. Die Nutzung ist 
nur bei Eintragung des Aktionärs im Aktienregister bis spätestens Donnerstag, 14. April 2011 
(Eintragungsstand nach der letzten Umschreibung an diesem Tag), gewährleistet. Bei nachfol-
gender Eintragung stehen jedenfalls die anderweitig eröffneten Möglichkeiten der Anmeldung 
zur Verfügung. Diejenigen Aktionäre, die bereits dem E-Mail-Versand der Hauptversammlungs-
unterlagen zugestimmt haben, erhalten die E-Mail mit der Einberufung als Dateianhang sowie 
einen Link auf den Internetservice für Aktionäre an die von ihnen bestimmte E-Mail-Adresse.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt nach § 67 Abs. 2 Satz 1 AktG als Aktionär nur, wer als solcher 
im Aktienregister eingetragen ist. Für das Teilnahmerecht sowie für die Anzahl der einem Aktio-
när zustehenden Stimmrechte ist demgemäß der Eintragungsstand des Aktienregisters am Tag 
der Hauptversammlung maßgeblich. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit 
von Samstag, 23. April 2011, bis einschließlich Freitag, 29. April 2011, keine Umschreibungen im 
Aktienregister vorgenommen. Deshalb entspricht der Eintragungsstand des Aktienregisters am 
Tag der Hauptversammlung dem Stand nach der letzten Umschreibung am Freitag, 22. April 2011.

Kreditinstitute und Aktionärsvereinigungen sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichge-
stellte Personen oder Vereinigungen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehören, 
als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächtigung 
ausüben. Einzelheiten zu dieser Ermächtigung fi nden sich in § 135 AktG.

Weitere Hinweise zum Anmeldeverfahren fi nden sich auf dem den Aktionären übersandten Anmel-
deformular sowie auf der Internetseite www.hv2011.bayer.de

Nach rechtzeitigem Zugang der Anmeldung werden Eintrittskarten zur Hauptversammlung aus-
gestellt, soweit sich die Aktionäre nicht zuvor für die Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreters oder die Briefwahl entscheiden. 

Der Handel mit Aktien wird durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Auch 
nach erfolgter Anmeldung können Aktionäre daher über ihre Aktien weiter frei verfügen. Da im 
Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur gilt, wer als solcher am Tag der Hauptversammlung 
im Aktienregister eingetragen ist, kann eine Verfügung jedoch Auswirkungen auf die Teilnah-
meberechtigung und die Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechts haben.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aufgrund der erwarteten großen Zahl von Anmeldungen 
zu unserer Hauptversammlung grundsätzlich maximal zwei Eintrittskarten pro Aktionär zuschi-
cken. Dies gilt nicht bei der Bevollmächtigung von Inhabern von American Depositary Shares der 
Gesellschaft durch die Verwahrbank („Custodian“). 
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Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
Aktionäre haben die Möglichkeit, ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, auch durch 
eine Vereinigung von Aktionären, ausüben zu lassen. Auch in diesen Fällen ist eine rechtzeitige 
Anmeldung (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimm-
rechts“) erforderlich. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Haupt-
versammlung zulässig. Zur Vollmachterteilung kommen sowohl Erklärungen gegenüber dem zu 
Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft in Betracht. Insbesondere kann der 
Aktionär bei der Anmeldung erklären, dass er an der Hauptversammlung nicht persönlich, son-
dern durch einen bestimmten Bevollmächtigten teilnehmen will. 

Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Einladung zur Hauptversammlung ein Anmeldefor-
mular, das unter anderem zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter oder zur Eintrittskartenbestellung für einen Bevollmächtigten 
verwendet werden kann. Ein Muster des Anmeldeformulars wird den Aktionären zudem auf der 
Internetseite www.hv2011.bayer.de zur Einsichtnahme zugänglich gemacht. Außerdem befi n-
den sich im Stimmkartenblock, der bei Einlass zur Hauptversammlung ausgehändigt wird, Kar-
ten für die Vollmachts- und ggf. Weisungserteilung während der Hauptversammlung. Der pass-
wortgeschützte Internetservice beinhaltet zudem ein (Bildschirm-)Formular, das bereits mit der 
Anmeldung, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Vollmachts- und Weisungserteilung an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ermöglicht. Die von der Gesellschaft 
ausgestellten Eintrittskarten enthalten ebenfalls ein Formular zur Vollmachtserteilung. 

Die Aktionäre, die von der Möglichkeit einer Stimmrechtsvertretung Gebrauch machen wollen, 
werden insbesondere auf das Folgende hingewiesen:

Von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter werden aufgrund 
einer ihnen erteilten Vollmacht das Stimmrecht nur ausüben, soweit ihnen eine Weisung erteilt 
wurde; sie sind verpfl ichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Dabei sind allerdings nur Weisungen 
zu Beschlussvorschlägen (einschließlich etwaiger Anpassungen) von Vorstand und / oder Auf-
sichtsrat und zu mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt ge-
machten Beschlussvorschlägen von Aktionären möglich.

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
vor der Hauptversammlung durch die Rücksendung des zusammen mit der Einladung zur Haupt-
versammlung übersandten Anmeldeformulars per Brief oder im Rahmen der Hauptversammlung 
durch Nutzung der im Stimmkartenblock dafür vorgesehenen Vollmachtskarte erfolgen. Unbe-
schadet der notwendigen Anmeldung bis Freitag, 22. April 2011, 24:00 Uhr (siehe oben unter 
„Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), muss im Falle der 
Vollmachtserteilung per Brief dieser bis Donnerstag, 28. April 2011 (Tag des Posteingangs), un-
ter der oben genannten postalischen Anschrift zugegangen sein. 

Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können 
zudem auch per Fax unter der oben genannten Fax-Nummer oder elektronisch über den pass-
wortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung (siehe oben unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) unter www.hv2011.bayer.de unter 
Nutzung des dort enthaltenen (Bildschirm-)Formulars erteilt werden. Unbeschadet der notwen-
digen Anmeldung bis Freitag, 22. April 2011, 24:00 Uhr (siehe oben unter „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), ist die Erteilung von Vollmachten und 
Weisungen per Fax oder Internet jeweils bis Donnerstag, 28. April 2011 (12:00 Uhr), möglich. 

Ergänzende Hinweise zur Vollmachts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter fi nden sich ebenfalls auf dem übersandten Anmeldeformular. Entspre-
chende Informationen sind auch im Internet unter www.hv2011.bayer.de einsehbar. Der Wider-
ruf einer einem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht kann 
in Textform (§ 126b bgb) erfolgen. 
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Bevollmächtigung anderer Personen
Wenn die Erteilung einer Vollmacht zugunsten einer anderen Person als einem von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter erfolgt und nicht dem Anwendungsbereich des § 135 
AktG (insbesondere Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen) unter-
liegt, gilt: Für die Erteilung und den Widerruf von Vollmachten sowie den Nachweis gegenüber 
der Gesellschaft ist Textform (§ 126b bgb) erforderlich. Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder 
deren Widerruf durch eine Erklärung gegenüber der Gesellschaft, so kann diese unter der oben 
genannten Adresse oder unter Nutzung des Internetservice (siehe „Teilnahme an der Haupt-
versammlung und Ausübung des Stimmrechts“) abgegeben werden. 

Im Anwendungsbereich des § 135 AktG (insbesondere Bevollmächtigung von Kreditinstituten 
und Aktionärsvereinigungen) wird weder von § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG Textform verlangt noch 
enthält die Satzung für diesen Fall eine besondere Regelung. Deshalb können die Kreditinstitute 
sowie sonstige diesen gemäß § 135 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen für ihre 
Bevollmächtigung Formen vorsehen, die allein den für diesen Fall der Vollmachtserteilung gel-
tenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen in § 135 AktG, genügen müssen. 

Nachweisübermittelung
Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt oder wird der Stimm-
rechtsvertreter der Gesellschaft bevollmächtigt, ist ein zusätzlicher Nachweis der Bevollmäch-
tigung nicht erforderlich. Wird hingegen die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem Bevoll-
mächtigten erteilt, kann die Gesellschaft einen Nachweis der Bevollmächtigung verlangen, 
soweit sich nicht aus § 135 AktG etwas anderes ergibt. Ein Nachweis der Bevollmächtigung kann 
der Gesellschaft bereits vor der Hauptversammlung übermittelt werden. 

Wir bieten folgende Wege elektronischer Kommunikation an: Der Nachweis über die Bestellung 
eines Bevollmächtigten kann der Gesellschaft unter Nutzung des passwortgeschützten Internet-
service gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren (siehe oben unter „Teilnahme an der Haupt-
versammlung und Ausübung des Stimmrechts“) unter der Internetadresse www.hv2011.bayer.de 
oder per E-Mail an die E-Mail-Adresse bayer.hv@rsgmbh.com übermittelt werden. Der per E-
Mail übermittelte Nachweis der Bevollmächtigung kann der Anmeldung nur dann eindeutig zu-
geordnet werden, wenn entweder der Name, das Geburtsdatum und die Adresse des Aktionärs 
oder die Aktionärsnummer angegeben sind. Angegeben werden sollen auch der Name und die 
Anschrift des zu Bevollmächtigenden, damit diesem die Eintrittskarte übersandt werden kann.

Stimmabgabe durch Briefwahl
Aktionäre können ihre Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation 
abgeben, ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen („Briefwahl“). Auch hierzu ist die recht-
zeitige Anmeldung erforderlich (siehe oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und 
Ausübung des Stimmrechts“). Die Abgabe von Stimmen durch Briefwahl ist auf die Abstimmung 
über Beschlussvorschläge (einschließlich etwaiger Anpassungen) von Vorstand und / oder Auf-
sichtsrat und auf mit einer Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG bekannt ge-
machte Beschlussvorschläge von Aktionären beschränkt.

Die Stimmabgabe durch Briefwahl erfolgt schriftlich oder durch elektronische Kommunikation. 
Für das schriftliche Verfahren kann das zusammen mit der Einladung zur Hauptversammlung 
übersandte Anmeldeformular zurückgesandt werden, und zwar bis Freitag, 22. April 2011 (Tag 
des Posteingangs), unter der oben genannten postalischen Adresse (siehe „Teilnahme an der 
Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“). 

Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis Freitag, 22. April 2011, 24:00 Uhr (siehe oben un-
ter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), kann die schriftli-
che Briefwahl bis Donnerstag, 28. April 2011 (Tag des Posteingangs) unter der obigen Adresse 
(siehe „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), eingehen.

Die Stimmabgabe durch Briefwahl kann auch per Fax unter der Fax-Nummer (+49(0)69 / 2222-34280) 
oder elektronisch über den passwortgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung (siehe 
oben unter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“) unter 
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www.hv2011.bayer.de unter Nutzung des dort enthaltenen (Bildschirm-)Formulars erfolgen. 
Unbeschadet der notwendigen Anmeldung bis Freitag, 22. April 2011, 24:00 Uhr (siehe oben un-
ter „Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts“), ist die Stimmabga-
be per Fax oder Internet jeweils bis Donnerstag, 28. April 2011, 12:00 Uhr, möglich.

Für einen Widerruf der Stimmabgabe durch Briefwahl gelten die vorstehenden Angaben zu den 
Möglichkeiten der Übermittlung und zu den Fristen entsprechend. Möchte ein Aktionär trotz be-
reits erfolgter Stimmabgabe durch Briefwahl an der Hauptversammlung teilnehmen, so ist dies 
möglich, gilt aber als Widerruf der im Wege der Briefwahl erfolgten Stimmabgabe. 

Auch bevollmächtigte Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und diesen gemäß § 135 AktG 
gleichgestellte Personen können sich der Briefwahl bedienen.

Ergänzung der Tagesordnung 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von 500.000 Euro (das entspricht 195.313 Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 
AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. 
Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver-
langen ist in schriftlicher Form an den Vorstand zu richten; es kann wie folgt adressiert werden:

Bayer Aktiengesellschaft
Vorstand
Gebäude w 11
Kaiser-Wilhelm-Allee 1
51373 Leverkusen

Verlangen zur Ergänzung der Tagesordnung müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor 
der Versammlung, also bis Dienstag, 29. März 2011, 24:00 Uhr, zugehen. Bekannt zu machende 
Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt 
gemacht werden – unverzüglich im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht. Sie sind 
außerdem unverzüglich über die Internetadresse www.hv2011.bayer.de zugänglich.

Gegenantragsrecht und Wahlvorschläge
Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge und Wahlvorschläge zu Punkten der Tagesordnung sowie 
zur Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der Haupt-
versammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen Handlung bedarf.

Die Gesellschaft wird Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG und Wahlvorschläge im Sinne 
des § 127 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung, die allerdings für 
Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter 
www.hv2011.bayer.de zugänglich machen, wenn sie der Aktionär mindestens 14 Tage vor der 
Versammlung, also bis Donnerstag, 14. April 2011, 24:00 Uhr, der Gesellschaft an nachfolgend 
genannte Adresse

Bayer Aktiengesellschaft
Gebäude q 26 (Rechtsabteilung)
Kaiser-Wilhelm-Allee 20
51373 Leverkusen
Telefax: + 49 (0) 214 / 30 - 56524
E-Mail-Adresse: hv2011.gegenantraege@bayer.com

übersandt hat und die übrigen Voraussetzungen für eine Pfl icht zur Zugänglichmachung gemäß 
§ 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 
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Auskunftsrecht
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf ein in der Hauptversammlung mündlich gestell-
tes Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Ge-
sellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung 
erforderlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspfl icht erstreckt 
sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbun-
denen Unternehmen und die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 
Unternehmen. 

Weitergehende Erläuterungen
Diese und weitergehende Informationen zu den Rechten der Aktionäre gemäß § 122 Abs. 2, 
§ 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.hv2011.bayer.de zugänglich.

Teilweise Übertragung
Alle Aktionäre der Gesellschaft sowie die interessierte Öffentlichkeit können die Rede des Vor-
standsvorsitzenden in der Hauptversammlung am 29. April 2011 ab ca. 10:15 Uhr live im Internet 
unter www.hv2011.bayer.de verfolgen. Eine darüber hinausgehende Bild- und Tonübertragung 
der Hauptversammlung erfolgt nicht.

Leverkusen, im Februar 2011
Bayer Aktiengesellschaft

Der Vorstand


	150-dpi#D_01_Einladung_HV_Umschlag_aussen.indd
	150-dpi#D_2und55_Einladung_HV_Umschlag_innen.indd
	150-dpi#D_02_Einladung_HV_Tagesordnung.indd
	150-dpi#D_22-25_04_Presidentletter.indd
	150-dpi#D_26-31_Aktie.indd
	150-dpi#D_32-37_Highlights.indd
	150-dpi#D_38-41_Lagebericht.indd
	150-dpi#D_42-43.indd
	150-dpi#D_44-49_Abschluss_Grosstabellen.indd
	150-dpi#D_50-54_Organe_Organisation.indd
	150-dpi#D_2und55_Einladung_HV_Umschlag_innen.indd.1
	150-dpi#D_01_Einladung_HV_Umschlag_aussen.indd.1


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads true
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting true
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /SimulatePress
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


